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Patriotismus und Internationalismus waren Gegensitze in der alten
Welt des Kampfes aller gegen alle. Vaterlandsliebe und Volkerverbunden-
heit werden zusammenklingen in einer Welt der gegenseitigen Hilfe, da
jeder frei und freudig sein Bestes leistet und ausreichend erhilt, was er
fir Leib, Geist und Gemiit braucht. Die unversiegliche Schopferkraft der
Natur und der unendliche Erfindungsgeist des Menschen vermogen es, den
Tisch fur alle reichlich zu decken.

Wenn wir uns aus der Enge der — mit der Welinot verglichen — so
bescheidenen Note unseres kleinen Landes heraus auf den Weg machen,
echte und wirkliche Losungen, Losungen echter Demokratie auch in den
wirtschaftlichen Dingen, Losungen gegenseitiger Hilfe zu suchen, so wer-
den wir sie finden. Und dazu wird unser Weg weiterfithren in die Weite
der Welt und helfen, auch dort neue Losungen zu finden, beizutragen zur
Erlosung der Welt aus ihrer alten Schuld und Not.

Fiir die Steuerentlastung der Arbeitenden

Zu einer Aktion der aargauischen Sozialdemokraten

Von Dr. Arthur Schmid

Bei allen Steuergesetzen geht es darum, wie die Lasten verteilt werden.
Seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten kdmpft man darum, daB nicht
die Arbeitenden allein die Lasten fiir den Staatshaushalt aufzubringen
haben, sondern dall die Besitzenden, jene, die viel haben, einen wesent-
lichen Teil zur Finanzierung der Ausgaben des Staates beitragen sollen.

Man kimpfte jahrzehntelang um die Progression bei der direkten
Steuer. Das heillt darum, daB jene, die grofle Einkommen und grofic
Vermogen haben, durch Zuschldge zu den allgemeinen Steueransidtzen
stirker belastet werden. Man kdmpf{t um ein Existenzminimum fiir die
Kleinen, die oft zuwenig Verdienst zum Leben und zuviel zum Sterben
haben.

Es ist nicht leicht, ein allgemein sich gerecht auswirkendes Steuer-
gesetz zu schaffen, wenn die sozialen Verhiltnisse je nach den Landes-
teilen verschieden sind. Dazu kommt, dall die Einschitzung des Einkom-
mens und des Yermogens viele Miangel aufweist.

Die Zeit seit dem Kriegsausbruch hat ganz allgemein eine Vermeh-
rung der Steuerlasten gebracht. Dabei hat man Steuern erhoben, die den
Grundsatz der gerechten Progression nicht kennen.

Die Ausgleichskassen fiir die Wehrminner sind eine sehr niitzliche
Einrichtung. Die Beschaffung des Geldes aber beriicksichtigt die sozialen
Verhiiltnisse des Einzelnen nicht. Es werden einfach 2 Prozent vom Lohn
abgezogen, gleichgiiltiz, ob der Mann im Monat 200 Fr. oder 2000 Fr.
verdient, Das ist eine Steuererhebung in rohester Form. Sie wirkt sich
sozial ungerecht aus, weil sie den kleinen Steuerzahler relativ stirker
trifft als den groBen; da der kleine Steuerzahler mit seinem Einkommen
sehr rechnen mul}; wihrenddem der GroBe viel eher zuf gewisse Aus-
gaben, die nicht notig sind, verzichten kann.
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Die Einfithrung der allgemeinen Umsatzsteuer trifft wiederum das
arbeitende Volk, insbesondere die kinderreichen Familien, sehr stark.
2 Prozent oder 4 Prozent Umsatzsteuer sind eine starke Belastung. Aller-
dings sind gewisse Lebensmittel von der Umsatzsteuer befreit worden.
So tritt eine Milderung ein. Trotzdem ist die Umsatzsteuer in ihrer Form
eine sehr rohe und ungerechte Steuer.

Die Teuerung trifft die arbeitenden und kinderreichen Familien mit
einem kleinen Lohneinkommen sehr stark. Da die Léhne lange nicht in
dem MaBe gestiegen sind wie die Preise, so wirkt sich das fiir die Arbei-
tenden sehr nachteilig aus. Die Teuerung entwertet aber auch bis zu
einem gewissen Grade das Existenzminimum; denn man kann mit dem
gleichen Geld nicht mehr das gleiche kaufen. So ist der Realwert des Exi-
stenzminimums im Aargau heute nicht mehr 900 Fr., wie vor Jahren. Es
ist in seinem innern Wert wesentlich gesunken.

Durch alle diese Umstande dridngt sich eine Entlastung der arbeitenden
und relativ wenig verdienenden Bevolkerung im Steuerwesen auf.

Die aargauische Sozialdemokratie hat schon kurz nach Beginn dieses
Krieges Steuererleichterungen fiir das arbeitende Volk gefordert. Eine
Motion, die im Grollen Rate gestellt wurde, wurde zwar erheblich erklirt.
Aber eine Vorlage fiir eine teilweise Steuererleichterung kam nicht. Da-
gegen unterbreitete der aargauische Regierungsrat im Dezember 1942
dem GroBlen Rate eine Vorlage fiir ein neues Steuergesetz. Dieses Steuer-
gesetz sieht die Einkommenssteuer vor. Wihrenddem man bisher im
Aargau eine Erwerbs- und eine Vermaogenssteuer hatte, soll in Zukunft
das Einkommen aus Arbeit und Kapital gemeinsam besteuert werden.
Man riilhmt die Einkommenssteuer als eine bessere und modernere Form
der Steuer. Das ist bis zu einem gewissen Grade richtig. Aber die Ein-
fithrung der Einkommenssteuer im Aargau bedeutet auch eine Entlastung
gegeniiber der bisherigen Vermogenssteuer. Es haben also die Besitzenden
ein Interesse an der Einfithrung der Einkommenssteuer.

Die Beratung des neuen Steuergesetzentwurfes konnte im Jahre 1943
im aargauischen Grollen Rate nicht zu Ende gefiihrt werden. Gegeniiber
dem Vorschlag der Regierung wurde speziell die Landwirtschaft, die
schon durch die bisherige Einschitzung auf Grund von Durchschnitts-
zahlen profitiert, noch weiterhin begiinstigt. Der Unwille dariiber, dal}
Fabrikarbeiter oder Angestellte mehr an Einkommen zu versteuern haben
als die meisten Landwirte, war schon in fritherer Zeit da. Durch den
Lohnausweis, der mit der eidgendissischen Wehrsteuer eingefithrt wurde,
hat sich das Verhiltnis der Steuereinschidtzung des Lohnerwerbenden
zum selbstindigerwerbenden Landwirt noch weiterhin verschlechtert.
Wenn nun noch jeder erwachsene Sohn eines Bauern selbstdndig be-
steuert wird, so wird damit eine weitere Vergunstigung gegeniither dem
landwirtschaftlichen Betrieb Platz greifen.

Um den unselbstindigerwerbenden Steuerzahlern, die den Lohnaus-
weis beibringen miissen, entgegenzukommen, hat die sozialdemokratische
Fraktion des aargauischen GroBen Rates am 25. Januar 1944, anlidflich
der Beratung des Steuergesetzes, einen Antrag eingebracht, nach welchem
von der allgemeinen Staatssteuer dem unselbstindig Erwerbenden mit
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einem Einkommen bis zu 5000 Fr. 20 Fr. von seiner Steuer in Abzug zu
bringen seien und fiir die unselbstédndig Erwerbenden mit einem Einkom-
men von 5000 bis 7000 Fr. sollte ein Abzug von 10 Fr. gestattet werden.
Dieser Antrag wurde mit 71 gegen 58 Stimmen abgelehnt.

Aus dieser Situation hat die sozialdemokratische Fraktion die Konse-
quenzen gezogen. Sie hat sich an der weiteren Beratung des Steuergesetzes
nicht mehr beteiligt. Dieses wurde dann vom Rate in einem Zuge und ohne
groBBe Diskussion zu Ende beraten.

Die Sozialdemokratische Partei hatte auf den 26. Mirz 1944 einen auller-
ordentlichen Parteitag einberufen. Ihm wurde eine Steuergesetz-Initiative
vorgelegt, die an Stelle der bisherigen Staatssteuer das System der eid-
genossischen Wehrsteuer setzt und damit eine wesentliche Entlastung der
kleinen Steuerzahler bringt. Fiir die Gemeindesteuer schlidgt die Initiative
die Erh6hung des Existenzminimums von 900 Fr. auf 1400 Fr. vor und
noch einige weitere Verbesserungen fiir die kleinen Leute.

Mit der Unterschriftensammlung konnte man am 1. April beginnen.
Da die darauf folgende Osterwoche vielen als fiir die Unterschriften-
sammlung nicht giinstig erschien, wurde in einzelnen Sektionen mit dem
Sammeln der Unterschriften erst nach Ostern begonnen. Der Parteitag
hatte vorgesehen, die Unterschriftensammlung bis zum 23. April zu Ende
zu fithren. In der verhaltnismidllig kurzen Zeit hat eine grolie Zahl von
Parteisektionen die Sammlung der Initiativ-Unterschriften in vorbildlicher
Weise und auBerordentlich erfolgreich durchgefiihrt. Die Beglaubigung
der Unterschriften durch den Gemeindeammann nimmt erfahrungsgemil
immer einige Zeit in Anspruch. Trotzdem waren auf den 30. April schon
iitber 12000 Unterschriften in den Hinden des Parteisekretariats. Die
Initiative war auf den vom Parteitag festgesetzten Termin zustande ge-
kommen und die Zahl der notwendigen 5000 Unterschriften weit iiber-
schritten.

Zur Beendigung der Unterschriftensammlung und zur Ablieferung
der Unterschriften wurden noch die ersten Tage des Monats Mai ver-
wendet. Am 13. Mai 1944 wurden der aargauischen Staatskanzlei 23 226
Unterschriften eingeliefert. Von 234 aargauischen Gemeinden hatten sich
bis zu diesem Termin an der Unterschriftensammlung 107 Gemeinden
beteiligt.

Die aargauische Sozialdemokratische Partei hat fiir das Volksbegehren
auf Anderung und Ergiinzung der Steuergesetzgebung in nicht ganz der
Hilfte der Gemeinden Unterschriften sammeln lassen. Die Unterschriften-
sammlung fiel in eine verhiltnismillig ungiinstige Zeit. Sie muBite kurz
vor Ostern oder dann nach Ostern begonnen werden. Ein Teil der Ver-
trauensleute ist durch Militardienst und durch die Arbeit beim Anbau
stark beansprucht. Die Stimmberechtigten, die aufzusuchen sind, sind
zum Teil von zu Hause abwesend und zum Teil bei der Feldarbeit
beschiftigt.

Die Tatsache, dall trotz all diesen Hindernissen die Aktion fiir die
Initiative in verhdltnismiBig kurzer Zeit so erfolgreich abgeschlossen
wurde, beweist, wie sehr man im Volke draullen nach gerechten Steuer-
erleichterungen verlangt.
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Die Unterschriftensammlung ist von einzelnen Parteisektionen und
Parteigenossen in vorbildlicher Weise durchgefiihrt worden. Es zeigte
sich, daBB es bei einer disziplinierten Arbeit moglich wire, im Verlaufe
von 10 oder 14 Tagen eine Unterschriftensammlung mit groffitem Erfolg
zu Ende zu fiithren. Die Ablieferung der Ergebnisse einzelner Orte ist
durch das Versagen einzelner Genossen oder durch das Hinauszégern der
Arbeit erst im Mai moglich geworden.

Trotzdem darf die aargauische Sozialdemokratische Partei sich mit
ihrer Aktion sehen lassen. Es ist eine der diszipliniertesten und erfolg-
reichsten Initiativ-Aktionen, die je in einem schweizerischen Kanton
durchgefiihrt wurden.

DaB die Sozialdemokratische Partei des Kantons Aargau eine klare und
entschiedene Haltung in der Frage der Steuererleichterungen der unselb-
stindig Erwerbenden einnahm, hat ihr nicht nur die Sympathien weiter
Kreise des arbeitenden Volkes gebracht, sondern auch dazu gefiihrt, daf
der aargauische Grolle Rat am 8. Mai 1944 in erster Lesung dem am
25. Januar 1944 abgelehnten Antrag der Sozialdemokraten, der in etwas
anderer Formulierung von der Groliratskommission aufgenommen worden
war, ohne Gegenstimme zustimmte. Damit wire in erster Lesung eine
wesentliche Verbesserung des Steuergesetzenwurfs erreicht.

Aber niemand weil}, ob diese Verbesserung in zweiter Lesung von der
Mehrheit des GroBlen Rates wiederum gutgeheilen wird, und niemand
weill, wie lange es geht, bis die zweite Lesung zu Ende gefiihrt ist. Und
niemand weill, ob das neue Steuergesetz iiberhaupt vom Volk angenom-
men wird.

Das arbeitende Volk aber hitte schon zu Beginn des Krieges Ent-
lastungen auf den Steuern gebraucht. Stait dessen sind die Belastungen
bei der Wehrmannsausgleichskasse und durch die Umsatzsteuer gekom-
men. Es sind trotz den Bemiithungen im kantonalen aargauischen Parla-
ment Jahre verflossen, ohne dalf} man den kleinen Steuerzahlern auf den
Staats- und Gemeindesteuern Erleichterungen gewahrte. Die sozialdemo-
kratische Steuergesetz-Initiative fordert deshalb, dal die von ihr postu-
lierten Anderungen des Steuergesetzes auf das Jahr 1945 in Kraft treten.
Der Grolle Rat hat zu dieser Initiative noch Stellung zu nehmen. Er kann
Ja oder Nein sagen. Aber die Notwendigkeit der raschen Abstimmung
iiber die Initiative kann er nicht bestreiten, weil das Volk ein Anrecht
darauf hat, dal} iiber die Frage der Steuererleichterungen durch das Volk
in diesem Jahre abgestimmt wird. Volksrechte sind dazu da, dal} sie von
den Behorden respektiert werden. Man kann auch die Abstimmung nicht
hinauszégern mit der Begriindung, man werde dann bei Annahme der
sozialdemokratischen Steuergesetz-Initiative sie riickwirkend auf den
1. Januar 1945 in Kraft setzen. Ein solches Vorgehen wiirde den Steuer-
apparat des Staates und der Gemeinden lahmlegen. .

Die Sozialdemokraten des Kantons Aargau waren nie gegen eine zeit-
gemifle Totalrevision der Steuergesetzgebung. Sie sind es auch heute
nicht. Aber seit Jahren steht auf der Tagesordnung die brennende Frage,
wie man den kleinen Steuerzahlern, die durch die Ungunst der Zeit so
stark mitgenommen werden, entgegenkommt. Diese Frage ist bisher
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weder durch das kantonale Parlament noch durch den Versuch einer
Totalrevision der Steuergesetzgebung gelost worden. Um so dringender
ist es, dal das Volk sich selber hilft. Das kann allein durch die Annahme
der sozialdemokratischen Steuergesetz-Initiative auf das ndchste Steuer-

jahr 1945 hin erfolgen.

Arbeiterferien
Von Eugen Traber

Fast zur gleichen Zeit, als die Begriindung der Motion des Genossen
KeBler im Ziircher Kantonsrat wegen des Erlasses eines kantonalen Ferien-
gesetzes erfolgte, erschien in Basel der regierungsriitliche Ratschlag (Wei-
sung) betreffend Abinderung und Ergdinzung des seit 1931 bestehenden
Gesetzes betreffend Gewihrung jihrlicher Ferien, das sich nicht auf be-
stimmte Arbeitnehmerkategorien beschrinkt, sondern auch die im all-
gemeinen der Sozialgesetzgebung nicht unterstellten leitenden Angestellten
umfaBt. Dieser umfassende Geltungsbereich ist zweckmalig, weil das Be-
diirfnis nach einer einmaligen Ausspannung in jedem Anstellungsverhiltnis
besteht, seien die geleisteten Dienste selbstindiger oder unselbstindiger,
geistiger oder manueller Art. Eine liickenlose Anwendung des Ferien-
gesetzes liel sich allerdings nicht erreichen, da das Eidgendéssische Justiz-
departement die Anwendung kantonalen Arbeiterschutzrechtes auf das
Fabrikgesetz nicht zulissig erkliarte. Es konnte also von den Industrien
die Einhaltung des Feriengesetzes nicht verlangt werden. Die Arbeiter-
kategorien aber, die keinen gesetzlichen Ferienanspruch haben, fiihlen
sich dadurch benachteiligt, obschon sie den gleichen moralischen Anspruch
besitzen. Dies fiithrte zu einer Verbitterung, die sich ungiinstig auf die
Beziehungen zwischen Unternehmer und Arbeiter auswirken kann.

Es kann nicht bestritten werden, daB3 eine eidgenossische Gesetzgebung
itber die Ferien der Arbeitnehmer einer kantonalen bei weitem vorzu-
ziehen wire, denn nur eine solche gewihrleistet eine gleichmillige Bela-
stung aller Betriebe im Konkurrenzkampf gegeniiber den in andern Kan-
tonen ansissigen Firmen. Nachdem auf eine Eingabe der baselstddtischen
Regierung betreffend Erlall eines eidgenossischen Feriengeetzes nur eine
Empfangsanzeige aus Bern eingelaufen ist, ohne dall die Bundeshehorden
materiell zu den darin enthaltenen Ausfithrungen Stellung bezogen, will
die Basler Regierung von einem erneuten Schritt nach dieser Richtung
absehen. Aus diesen Erwigungen lehnen die baselstidtischen Arbeitgeber-
organisationen eine Revision des kantonalen Feriengesetzes ab, weil sie
eben der Auffassung sind, daf} die Ferienfrage fiir die ganze Schweiz ein-
heitlich geregelt werden sollte. Dagegen wiinschen die Arbeiterorganisa-
tionen, dal} die bestehenden Mingel des kantonalen Feriengesetzes behoben
werden sollien, da anzunehmen ist, daB noch einige Zeit verstreichen wird,
bis eidgendssische Feriengesetzbestimmungen in Kraft treten.

Die Forderung nach bezahltem Urlaub hat vom Standpunkt der Volks-
gesundheit zu grofle Bedeutung, als dal} die Mingel der geltenden Rege-

a2



	Für die Steuerentlastung der Arbeitenden : zu einer Aktion der aargauischen Sozialdemokraten

